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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Versicherungsaufsichtsgesetz geändert wird und begleitende 
versicherungsaufsichtsrechtliche Maßnahmen für die Einführung 
des Euro vorgesehen werden (VAG-Novelle 1998) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen einer Stellungnahme zum 

Bundesgesetz, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert 

wird und begleitende versicherungsaufsichtsrechtliche Maßnahmen 

für die Einführung des Euro vorgesehen werden (VAG-Novelle 

1998) mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme übersandt. 

Beilage 

Stellungnahme UVS NÖ 

Für die 

der 

Mit freundlichem Gruß 

Unabhängiger Verwaltungssenat 

im Land Niederösterreich 

Dr. B 0 den 

Präsident 
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Datum 

23. Jänner 1998 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Versicherungsaufsichtsgesetz geändert wird und begleitende 
versicherungsaufsichtsrechtl,iche Maßnahmen für die Einführung 
des Euro vorgesehen werden (VAG-Novelle 1998) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zum angeführten Entwurf wird seitens des Unabhängigen 

Verwaltungssenates im Land NÖ folgende Stellungnahme abgegeben: 

Der Unabhängige Verwaltungssenat im Land NÖ ist durch den 

Entwurf nur durch die Straf~estimmungen betroffen. 

Es wird daher grundsätzlich kein Einwand erhoben. 

Zur vorgesehenen Regelung des § 108 a Abs. 2 

(Subsidiaritätsklausel gegenüber gerichtlich strafbaren 

Tatbeständen) ist allerdings zu bemerken: 

Für eine klare Abgrenzung zwischen gerichtlich strafbaren 

Tatbeständen und Verwaltungsstraftatbeständen wäre zu sorgen. 

Sofern man sich nicht· dazu entschließt, die gerichtlich 

strafbaren Tatbestände und die Verwaltungsstraftatbestände im 
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gleichen Gesetz zu regeln, ist jedenfalls für eine eindeutige 

Abgrenzung (Subsidiaritätsklausel) zu sorgen. Zur Erzielung 

einer einwandfreien Abgrenzung erscheint die 

Enumerationsmethode geeignet. In dem Zusammenhang wird auf das 

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 5. Dezember 1996, 

G 9/96-12 u.a., ausdrücklich aufmerksam gemacht. 

Allgemeine Formulierungen, welche ein bestimmtes Verhalten zur 

Verwaltungsübertretung erklären und dabei wie im Entwurf die 

Wortfolge 11 ••• sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkeit der Gerichte -fallenden strafbare~ Handlung 

bildet ll verwenden, sind problematisch. 

In dem Zusammenhang wird angeregt, die zahlreichen im geltenden 

Gesetz enthaltenen subsidiaritätsklauseln ebenfalls zu 

überprüfen bzw. zu ändern. 

Für 

der 

Mit freundlichem Gruß 

Unabhängiger Verwaltungssenat 

im Land Niederösterreich 

Dr. B 0 den 

Präsident 
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